


58 2. Klausur Umsatzsteuer

Bitte beachten Sie bei ihrer Lösung, dass Verwaltungsanweisungen (sprich: der UStAE) 

grundsätzlich nur dann zu zitieren sind, wenn sie über den Gesetzestext hinausgehende Aus

führungen enthalten. Zudem kann das Auffinden der entsprechenden Fundstelle im UStAE unter 

Umständen sehr zeitraubend und nicht immer zielführend sein. Es ist auch anzumerken, dass 

beim Zitieren von Aussagen aus dem UStAE der Grundsatz „manchmal ist weniger mehr" zu 

beachten ist. Diese Handhabung ähnelt recht häufig einer „Gratwanderung". Diese Handhabung 

ähnelt recht häufig einer „Gratwanderung". 

Wenn sich für den Einen die Lösung schon eindeutig aus dem Gesetzestext ergibt, benötigt 

ein Anderer zur sicheren Darstellung seines Lösungsansatzes noch die Aussage aus den Verwal

tungsanweisungen. 

Weiterhin sollten Sie bei Ihrer Lösung auch Begriffe vermeiden, die dem Umsatzsteuer

recht wesensfremd sind. 

Zu viel Fantasie und Misstrauen sind im Examen nicht angebracht. Der misstrauische Klaus

urteilnehmer wittert überall eine Falle und kommt deshalb nicht mit der Lösung voran, während 

der fantasievolle Klausurteilnehmer über seine Unterstellungen den Sachverhalt variiert. 

Hinweis! Ein Klassiker ist dabei u.a. das Anzweifeln des dargestellten Steuersatzes. Wenn im 

Sachverhalt der Regelsteuersatz mit 19 % gegeben ist, Sie aber der Meinung sind der ermä

ßigte USt-Satz von 7 % wäre einschlägig, können Sie sich gerne auf die Suche in den Untiefen 

der Anlage zu§ 12 Abs. 2 UStG begeben um am Ende festzustellen, nichts Passendes gefun

den, aber mehrere Minuten Ihrer kostbaren Zeit eingebüßt zu haben. 

Manchmal sind derartige kreative Ausführungen zwar richtig und auch brillant, diese kosten in 

der Regel aber nur nicht vorhandene Zeit und bringen keine Punkte. 

Tipp! Vorrangiges Ziel des Examensteilnehmers ist es deshalb, mit der Bearbeitung der 

gestellten Aufgabe/n fertig zu werden. Generell ist das Ergebnis Ihrer umsatzsteuerlichen 

Prüfungen kurzzufassen und unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen und ggf. der ent

sprechenden Verwaltungsanweisungen darzustellen. 

Die erforderliche Punktzahl kann nur erreicht werden, wenn Sie mit der Bearbeitung der Auf

gabe fertig geworden sind. Wenn es nicht anders geht, versuchen Sie, dieses Ziel zu erreichen, 

indem Sie Ihre Ausführungen kürzer fassen, in Stichpunkten schreiben und die Lesbarkeit Ihrer 

Schrift auf ein noch erträgliches Maß reduzieren. 


